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No. 5. 37. Jahrgang

Erscheint monatlich

Ziirich, Mai 1930
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Einflul der Internationalen Usanzen fiir den Handel in roher Seide in Bezug auf die durch

s0e

die europdischen Seidentrocknungs~Anstalten ausgefiihrten Untersuchungsmethoden und das
neue Reglement der Seidentrocknungs~Anstalt Ziirich.

Von Dir. H. Bader.

Bekanntlich sind die am 3. Internationalen Seidenkongrefy
in Ziirich einstimmig angenommenen internationalen
Usanzenfiirden Handelinroher Seide am 1. April
1930 in Kraft getreten.

Unter Beriicksichtigung der in den letzten Jahren, und
auch durch die neuen Usanzen vielfach verdnderten Verhalt-
nisse, hat die Seidentrocknungs-Anstalt Ziirich ein neues Regle-
ment {iber ihren Betrieb ausgearbeitet, das ebenfalls seit dem
1. April Giiltigkeit hat. Um auch den Interessenten Gelegen-
heit zu bieten, sich zu den einzelnen Bestimmungen des Re-
g¢lementes zu &duflern, wurde dessen Entwurf den Vorstdnden
der Verbdnde Schweizer Seidenstoffabrikanten, Schweizer Im-
portfirmen ostasiatischer Rohseiden, Schweizer Seidenzwirner
und der Ziircher Seidenhdndler und Seidenzwirner vorgelegt.

Einleitend sei erwdhnt, dafi die neuen Usanzen nur An-
wendung auf rohe Seiden (Grége und Ouvrées), Erzeugnis des
Bombyx mori, mit Ausschlufl der Tussah, Douppioni, Kunst-
seide usf.,, finden. Der Handel mit diesen Artikeln bleibt
den zum Teil bestehenden Platzusanzen unterstellt.

Wir mochten nicht unterlassen, an dieser Stelle ganz be-
sonders auf einige, durch die neuen Usanzen bedingte Ab-
dnderungen des bisher auf unserem Platze bestehenden Modus
hinzuweisen.

Die Usanzen bestimmen in Arf. 45, dafl die Parteien ver-
pflichtet sind, nur die Proben und Kontrollen der im Vertrage
bezeichneten &ffentlichen Trocknungs-Anstalten anzuerkennen,
Alle andern Untersuchungen konnen nicht geltend gemacht
werden und haben lediglich informatorischen Wert.

In Uebereinstimmung mit den Art. 35 und 36 der neuen
Usanzen, die sich auf das Eigentum und die Besitz-
ergreifung der Ware beziehen und dem schweizerischen
Recht, wurde die ,Behandlung der Verfiigungs-
ware” in § 9 des neuen Reglementes wie folgt geregelt:

»Die Anstalt wird grundsidtzlich als eine neutrale Stelle
bezeichnet, die nur dem Warentransit zu dienen hat. Ein-
lieferung von Seide in die Anstalt ist daher nicht gleich-
bedeutend mit der Auslieferung derselben Ware an den

Kéufer. Auch die zur Verfiigung des Kédufers in die An-

stalt eingelieferte Ware g¢eht mit der Einlieferung in die

Anstalt noch nicht in das Eigentum des Kiufers iiber.

Die Ware bleibt Eigentum des Verkdufers, bis der Kaufer
auf erhaltene Anzeige der Anstalt iiber die Ware verfiigt
und damit den Willen kundgibt, Eigentiimer der zu seiner
Verfiigung in der Anstalt liegenden Ware zu werden.

Die vom Einlieferer als Kidufer der eingelieferten Ware
bezeichnete Firma ist nur berechtigt, unter der Kontrolle
der Organe der Anstalt von der zu ihrer Verfiigung ein-
gelieferten Ware Muster zu ziehen und die iiblichen Proben
machen zu lassen.

Erst wenn nach" erfolgter Priifung der Kédufer iiber die
Ware verfiigt, geht sie in sein Eigentum iiber. Bis zu diesem
Moment bleibt der Einlieferer Eigentiimer und er kann des-
halb das zugunsten des Kdufers eingerdumte Verfiigungsrecht
wieder anullieren, solange der Kidufer nicht iiber die Ware
verfiigt hat.

Fiir den Fall, dafl der Kdufer auf erhaltene Anzeige der
Anstalt, iiber die vom Verkdufer zu seiner Verfiigung in
die Anstalt eingelieferte Ware nicht verfiigt und dieselbe
wieder zur Verfiigung des Einlieferers stellt, bleibt die
Ware im Eigentum des Verkdufers. Dem Kiaufer stehen
aus der ersten Zurverfiigungstellung keinerlei Rechte hin-
sichtlich der eingelieferten Ware mehr zu.

Bei den nur behufs , Reconnaissance” zur Verfiigung des
Kdufers in die Anstalt eingelieferten Waren ist die Fest-
stellung der Handels- und Nettogewichte in der Priifung
mitinbegriffen. .

Alle Verfiigungsdispositionen haben die rechtskriftige
Unterschrift der Firma oder eines, seitens dieser der An-
stalt gegeniiber, fiir diese Dispositionen zur rechtskriftigen
Zeichnung bevollméchtigten Angestellten zu tragen.

Zur Verfiigung in der Anstalt liegende Ware darf wih-
rend dieser Zeit nur im Einverstindnis mit dem jeweiligen
Eigentiimer in ihrer Zusammensetzung eine Aenderung er-
fahren.

Falls die Anstalt die Anwesenheit schadlicher Insekten
in einer Lieferung konstatiert, steht ihr auf Grund von
Art. 73 der Internationalen Usanzen fiir den Handel in
roher Seide das Recht zu, die Ware sofort an deren Eigen-
tiimer zuriickzugeben.”
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Um Mifiverstindnissen mdglichst vorzubeugen und weil die
neue Fassung dieses Paragraphen in verschiedenen Teilen vom
bisherigen Wortlaut abweicht, haben wir es fiir angebracht
erachtet, etwas ldnger dabei zu verweilen.

In Art.39 der neuen Usanzen (§§ 29, 30 und 35 des neuen
Anstaltsreglementes) sind die Strdnge- und Probenzahlen fiir
Titer- und Gewindeproben wie folgt festdesetzt:

fir Europédische und Levantiner Grégen:

10 Strdnge zu je 3 Probchen = 30 Titerprobchen pro Ballen;
fiir Ostasiatische Grégen (Japan, Nord-China, Sid-

China (Canton), Indochina, Indien (Bengal, Mysore, Kashmir):

6 Stringe zu je 5 Probchen = 30 Titerprobchen pro Ballen;
fir Gezwirnte Seiden (Organzin und Trame):

15 Stridnge zu je 2 Prdbchen = 30 TiterprSbchen pro Ballen.

Der Mitteltiter wird somit auf einer g¢rdofieren Totalldnge
des Fadens als dies bisher meistens ﬁblich war ermittelt,
und die Beurteilung der Springer wird zuverldssiger. Den
in der Industrie durchgefiihrten Verbesserungen Rechnung
tragend, ist auflerdem der Gang der Windemaschinen, der
bis anhin nur 50 Meter pro Minute betrug, erhoht worden.

Die Art. 40 und 41 der neuen Usanzen (§ 35 des Regle-
mentes) geben Aufschlufl iiber die Ablaufgeschwindigkeit des
Fadens bei den Windbarkeitspriifungen und die Dauer dieser
Untersuchung.

Die Windedauer betrdgt eine Stunde mit zehn Minuten
Vorlauf.

Die Schnelligkeit des Ablaufens betrdgt:

75 Meter pro Minute fiir die Titers bis und mlt 12/13 den.
100 Meter pro Minute fiir die Titers 12/14 den. und hdher.

Im Anschlufl an in Lyon vorgenommene vergleichende Ver-

suche, sind fiir diesen Platz fiir Canton-Grégen leicht

abweichende  Ablaufg¢eschwindigkeiten  festgelegt  worden,
ndmlich:
Langhaspel:

75 Meter pro Minute fiir die Titers 12/14 den. und hdoher,
50 Meter pro Minute fiir die Titers bis und mit 12/13 den.,
wihrend fiir die sog. ,New-Style“ (redévidées), die Be-
stimmungen der Usanzen unverdndert itbernommen worden
sind.

Der Auftraggeber von Windbarkeitsuntersuchun-
gen ist verpflichtet, der Anstalt den Titer der Grége
aufzugeben, damit diese die Priifung mit den usanzgeméfien
Geschwindigkeiten vornehmen kann.

Bisher hat das Reglement der Seidentrocknungs-Anstalt
Ziirich das Entnehmen der Grégen-Titerprobchen nur aus
dem obern und untern Teil der Stringe vorgesehen.
Art. 39, Abs. 5 der Internationalen Usanzen schreibt nunmehr
vor, dafi Proben auch aus dem mittleren Teil auszufithren
seien.

Von Europdischen und Levantiner Grégen wer-
den 4 Strdnge von oben, 2 Stringe aus der Mitte und 4
Stringe von unten,

von Ostasiatischen Grégen dagegen je 2 Stringe
von oben, aus der Mitte und von unten auf die Hispel auf-
gelegt.

Da die Strdnge durch das Teilen, je nach dem Grade
der Kreuzbildung oder Aufmachung, auch bei Anwendung der
grofiten Sorgfalt leicht beschddigt werden kdnnen, was natiir-
lich einen nachhaltigen Einflul auch auf das Resultat der
Windbarkeits-Untersuchung hat, bestimmen die neuen Usanzen
im gleichen Art. 39, Abs. 5, dal auf Wunsch des Kaufers, die
Untersuchung der Windbarkeit und des Titers auf die Obezr-
und Unterseite der Strdnge beschrinkt werden kann.
Wird von dieser Einschrinkung Gebrauch gemacht, d.h. vor-
gezogen, an dem bisher bestandenen Modus festzuhalten,
der sich allseits zu voller Zufriedenheit ausgewirkt hat, so
ist der Anstalt eine entsprechende Anweisung, allenfalls eine
Generalinstruktion zu erteilen.

Sofern nicht ein besonderer Auftrag vorliegt, werden die
von oben, unten und eventuell auch aus der Mitte der Strdnge
herstammenden Prdbchen, gemdfl internationaler Vereinbarung,
auf den Bulletins nicht gesondert aufgefiihrt.

Auf besondern Wunsch werden auch die Nummern der
Spinnerinnen auf den Bulletins vorgemerkt.

Es bestehen also nunmehr 2 Tabellen, wovon die eine
bei Untersuchungen auf 10 Flotten (Ital. und Levant. Grégen),
die andere bei solchen auf 6 Flotten (Ostasiatische Grégen)
fiir die Haspelzahlangabe Verwendung findet.

Den Berechnungen wird, wie bis anhin, die Annahme zu-
grunde gelegt, dafl eine geiibte Grégewinderin imstande ist,

80 Anknotungen in der Stunde zu machen. Bei der Aufstellung
der Tabelle fiir 6 Flotten sind einige wenige arithmetische
Resultate, geméfl internationaler Vereinbarung, leicht gedndert
worden, um sie soweit als mdglich mit der 10 Flotten-Tabelle
in Einklang zu bringen.

Wurde die Windbarkeits-Untersuchung auf befeuchteten
Stringen vorgenommen, so ist das konditionierte Mittel der
Titerproben festzustellen und die Bezeichnung ,,Strédnge be-
feuchtet* auf dem Bulletin anzubringen.

Fiir Tussah- und Doppi-Grégen ist der Gang der Winde-
maschinen auf 75 Meter pro Minute eingerichtet.

Entgegen unserer bisherigen Gepflogenheit, beschrinkt sich
auch die Seidentrocknuugs-Anstalt Ziirich, in Anlehnung an
die neuen Usanzen, vom 1. April an darauf, bei Nach-
messungen auf gezwirnten Seiden a.t.c. nur noch Ge-
wicht, Lange und den sich daraus ergebenden Titer jeder ein-
zelnen der drei untersuchten Stridnge (bis anhin gewdhnlich
nur eines), nicht aber mehr das Gewicht jedes einzelnen
450-Meter-Probchen auf dem Bulletin auszusetzen. (Art. 39
der Usanzen und § 30 des Reglementes.)

Die Titerspringer und Titermittel werden bei ,geschneller-
ten Seiden in gleicher Weise wie bei ,,ungeschnellerten” ge-
zwirnten Seiden festgestellt, d.h. es sind 30 Probchen zu
450 Meter auf 15 Stringe anzufertigen (Art. 39, 327 und 331
der Usanzen).

Im Schofie der sog. ,Dreierkommission sind nachtriglich
noch einige Abmachungen fiir die Untersuchung von Krepp-
Garnen getroffen worden, die der Vollstindigkeit halber an
dieser Stelle auch noch angefiihrt sein mdgen:

Von je 5 Bobinen oder Cannetten von jeder Drehung wer-
den je 15 Proben per Drehung, insgesamt also 30 Titer-
probchen angefertigt. Wenn nur eine Drehung zu priifen ist,
so erfolgt die Untersuchung auf 10 Bobinen oder Cannetten
mit Anfertigung von 30 Prdbchen.

Zwirn- und Dehnbarkeits- und Stidrke-Unter-
suchungen werden auf derselben Zahl Bobinen oder Cannetten
wie fiir Titerproben vorgenommen, doch betrdgt die Zahl
der per Bobine oder Cannette ausgefiihrten Proben nur 2, d. h.
total also 20 pro Untersuchung.

Gemif} internationaler Vereinbarung fragen simtliche Bulle-
tins iiber Priifungen, die in allen Einzelheiten auf Grund der
neuen Usanzen angefertigt worden sind, den Vermerk: ,Bul-
letin gemédfl den internationalen Usanzen® Alle
andern Bulletins aber, bei denen auf Wunsch der Auftraggeber
entweder Stridnge- oder Probenzahl, Ablaufgeschwindigkeit oder
Windedauer usf. den Vorschriften der Usanzen oder den Ver-
einbarungen der Dreierkommission nicht entsprechen, werden
mit dem Vermerk: ,Nicht usanzgemidfie Probe” ver-
sehen. Diese Bestimmung ist selbstredend von einschneidender
Bedeutung.

In Art. 403 der Internationalen Usanzen ist sodann vor-
gesehen, dafl bei Verkauf von Krepp-Garnen, das Netto-
gewicht der Zwirnerei oder der Seidentrocknungs-
Anstalt mafigebend sein soll, sofern nicht Konditionierung
der Lieferungen besonders vereinbart worden ist.

Die zuldssige Feuchtigkeit fiir Kreppgarne liegt zwischen
12150/ und 131/20,0, im Mittel 130/ (Art. 404 der Usanzen).

DIC bei einer Kontrolle dieses Feuchtigkeitsgehaltes von
auf Nettogewicht verkauften Waren sich ergebenden Ueber-
oder Untergewichte (d.h. wenn der ermittelte Feuchtigkeits-
gehalt 1315300 iibersteigt, oder aber wenn er weniger als
1210/ betrdgt), werden durch die Parteien unter sich auf
Grund von Art. 404 verrechnet. Sowohl bei auf Nettogewicht
verkauften und auf den Feuchtigkeitsgehalt kontrollierten
Kreppgarnen, als auch beim Verkauf auf konditioniertes Ge-
wicht (Art.406), wird das Handelsgewicht seitens der Trock-
nungs-Anstalten auf dem Bulletin mit 1100 4200 =130/ zu-
lissiger Feuchtigkeit ausgesetzt (bis anhin lediglich
mit 110)p).

Der am Fufle des Bulletins noch angegebene Verlust- oder
»Aumento-Prozentsatz (auf Basis des Nettogewichtes der
Lieferung berechnet) erleichtert den Parteien die Berechnung
allfalliger gegenseitiger Vergiitungen.

Art. 46 der neuen Usanzen bestimmt sodann noch, daf} die
zur Untersuchung eingelieferte Seide von der Kon-
dition vollstdndig zuriickdegeben werden mufl,
mit Ausnahme des dabei unvermeidlich entstehenden und un-
bedeutenden Abfalls. Da die Titer- und Gewindeproben fiir
Grégen und gezwirnte Seiden immer nach dem bestehenden
Gebiihrensatz berechnet wurden, bedeutet diese Vorschrift fiir
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die Seidentrocknungs-Anstalt Ziirich keine Neuerung; anders
dagegen verhilt es sich bei den italienischen Anstalten. Ge-
méfl jahrzehntelanger Gepflogenheit haben sich diese fiir die
beiden genannten Untersuchungen jeweilen ,in natura® be-
zahlt demacht, indem sie die Titerprdbchen und sdmtliche
wihrend der Gewindeprobe abgehaspelte Seide an Zahlungs-
statt zuriickbehielten.

Die grundlegende Umordnung ist denn auch in Italien nicht
widerstandslos erfolgt und es wird wohl noch einige Zeit ver-
gehen, bis die Anpassung an die verdnderten Verhiltnisse
eine vollstindige sein wird.

Zur Erlduterung des Gesagten sei beigefiigt, dafl heute noch
der Auftraggeber solcher Untersuchungen an die italien-
schen Konditionen einen genauen Auftrag zu
erteilen hat, dafl die Proben auf Grundlage der Internationalen
Usanzen auszufithren seien. Wird dieses Verlangen nicht ge-
stellt, so wird nach wie vor und alter Gewohnheit gemif,
die untersuchte Seide zuriickbehalten, anstelle der Barent-
schddigung.

Der Umstand, dafl die neuerdffnete Seidenbdrse in Mailand
und das Sydikat fiic die Stitzung der Seidenindustrie in
Italien die beiden Maildnder Seidentrocknungs-Amnstalten ver-
pflichten, die auf die Seriplane-Tafeln aufgewundene
Seide auf den Grad der Gleichmifigkeit und Reinheit, zum
Teil nur durch visuelle Untersuchung, zu schitzen und das
Resultat auf geeigneten Bulletins zur Kenntnis der beteiligten
Kreise zu bringen, hat auch die Seidentrocknungs-Anstalt Zii-

rich. veranlaf}t, dieser Art der Untersuchung die grofite Auf-
merksamkeit zu schenken.

Die mafigebenden Organe der Anstalt erachten es aber
heute noch. als verfriiht, diese Seriplane-Schitzungen in ihren
Einzelheiten in die durch die Anstalt auszufiihrenden Unter-
suchungsarten aufzunehmen, und zwar besonders wegen der
tir Verkdufer oder Kédufer damit verbundenen grofien finan-
ziellen Tragweite. Die Anstalt beschrinkt sich einstweilen noch
auf den mechanischen Teil der Priifung und {iberldait die
visuelle Bewertung der Tafeln den Beteiligten.

Nachdem im Vorstehenden diejenigen Punkte namhaft ge-
macht worden sind, bei denen auf Grund der Internationalen
Usanzen, die bisherigen Verfahren der Seidentrocknungs-An-
stalt Ziirich gewisse Abweichungen erlitten haben, wollen wir
uns iiber die Einzelheiten der Konditionierung von Krepp-
Garnen und Untersuchung der Grégen inbezug auf Kohision
nicht verbreiten, da solche bereits 1927 an dieser Stelle
ausfiihrlich beschrieben worden sind und in der Zwischenzeit
keinerlei Abdnderungen eingetreten sind.

Zum Schlusse mag es fiir die beteiligten Kreise von In-
teresse sein zu erfahren, dafl die Seidentrocknungs-Anstalt
Ziirich. die von ihr seit 1861 innegehabten Geschédftsraumlich-
keiten an der Bdrengasse, an die Schweizer. Kreditanstalt ver-
kauft hat, und dafiir einen mit den Errungenschaften der
Neuzeit ausgestatteter Neubau an der Ecke Alfred Escher/Gott-
hardstrafle in Ziirich 2 (Geldnde der ehemaligen linksufrigen
Seebahn) erstellen 1dft, der im Friihjahr 1932 bezugsbereit
sein wird,

Die tieferen Griinde des Preissturzes auf dem franzosischen Kunstseidenmarkte.
Von Dr. Friedrich Kargen.

Die Herabsetzung des Comptoir-Tarifs fiir feine Viscose-
garne um anndhernd 250, die in den letzten Wochen erfolgte
und die eine fast ebenso heftige Baisse der Acetatseiden-
preise. nach sich zog¢, hat sowohl in Frankreich als auch im
Ausland g¢rofies Aufsehen erregt. Ueber die Ursachen, die
das Comptoir des Textiles Artificiels zu dieser
Mafinahme veranlafit haben, gehen die Meinungen sehr stark
auseinander. Doch ist man sich dariiber einig, dafl es sich
hier um einen Entschluffl von grofler Tragweite handelt, der
auf ernsten Griinden beruhen mufl und nicht etwa blofi auf
voriibergehenden Absatzstockungen, wie dies anfénglich viel-
fach behauptet wurde. Es ist in der Tat auffallend, daf} diese
Mafinahme, durch die die Kunstseidenpreise auf ein Niveau
herabgedriickt werden, das jeden Gewinn als ausgeschlossen
erscheinen ldf}t, gerade zu einer Zeit erfolgte, in der sich die
Geriichte {iber das Schwinden der Macht des Comptoirs ver-
dichtet hatten und von allen Seiten der Plan der Errichtung
eines auf breiterer und festerer Basis aufgebauten Kunst-
seidenkartells besonders ernstlich in Erwdgung gezogen wurde.

Es ist bekannt, dafl schon vor einigen Monaten die Nach-
richt verbreitet wurde, das Comptoir stehe der waghalsigen
Dreispolitik, die von den franzdsischen Kunstseideproduzenten
getrieben wird, machtlos gegeniiber. Diese Behauptung ist
wohl etwas {ibertrieben, aber es unterliegt keinem Zweifel,
dafi diese Absatzorganisation heute lange nicht mehr die
Machtstellung auf dem franzdsischen Kunstseidenmarkte ein-
nimmt, die sie in friiheren Jahren inne hatte. Dies geht
schon daraus hervor, dafl sich das zwischen den Comptoir-
und den auflenstehenden Unternehmungen bestehende Krafte-
verhiltnis in den letzten Jahren sehr gewaltig verschoben hat;
und zwar dadurch, dafl sich das Comptoir an den zahlreichen
Neugriindungen, die insbesondere in den beiden letzten Jahren
erfolgt sind, nicht beteiligt hat.

Von den 41 Unternehmungen, die in Frankreich Kunstseide
herstellen oder in absehbarer Zeit mit dieser Produktion
beginnen werden, sind dem Comptoir blofi 15 angegliedert.
Sie befassen sich, abgesehen von der Rhodiaseta und der
Cuprotextile, durchwegs mit der Herstellung von Viscose-
seide. Auf diesem Gebiet war das Comptoir bisher unbe-
dingt vorherrschend. Die ihm angeschlossenen Unternehmungen
hatten im vergangenen Jahre eine Gesamt-Tagesproduktion
von ungefihr 32 Tonnen aufzuweisen, wihrend die auflen-
stehenden insgesamt nur an 26 Tonnen erzeugten. Nun wurden
aber in den letzten Jahren acht weitere dem Comptoir nicht
angehdrende Unternehmungen gegriindet., Die auf den Tag

bezodene Leistungsfdhigkeit der auflenstehenden Fabriken
wurde dadurch von 44 auf 57 Tonnen erhdht, wihrend die Ge-
samtkapazitit der Comptoir-Unternehmungen mit hdchstens
46 Tonnen anzusetzen ist. Es ist daher anzunehmen, daf} sich
die franzSsische Kunstseidengruppe beziiglich der Viscosepro-
duktion von den nicht angeschlossenen Unternehmungen bald
iiberfliigelt sehen wird.

Aehnlich stehen die Verhidltnisse aufdemAzetatseiden-
markte. Bis vor kurzer Zeit gab es nur zwel Azetat-
seiden-Unternehmungen in Frankreich: die Rhodiaseta und die
Tubize Frangaise. Von diesen ist die Rhodiaseta, die, wie
bereits erwdhnt unter der Kontrolle des Comptoir stehtf, so-
wohl beziiglich der Leistungs{dhigkeit als auch hinsichtlich der
Produktion das bedeutendere. Im Jahre 1928 wurden aber
zwei weitere Unternehmungen gegriindet, namlich die Setyle
Frangaise und die Soie de Clairoix. Die zu erwartende Pro-
duktion dieser beiden Neugriindungen 1df3t sich vorldufig nur
schwer abschitzen, da sie sich erst im Anfangsstadium be-
findet, doch wird man damit rechnen miissen, dafl sich auch
hier das Krifteverhil{nis zugunsten der auflenstehenden Unter-
nehmungen verschoben hat. .

Die Kupferseide spielte bisher auf dem franzdsischen
Kunstseidenmarkte nur eine verhdltnismdflig geringe Rolle.
Das einzige Unternehmen, das sich mit diesem Herstellungs-
verfahren befafite, war die Cuprotextile, die dem Comptoir
des Textiles Artificiels angeschlossen ist. Die Produktion
der Fabrik in Roanne, die mit 1,8 Tonnen anzusefzen sein
diirfte, reichte aber in der letzten Zeit nicht mehr aus, um
den inlandischen Bedarf, der sehr betrdchtlich zugenommen
hat, zu decken und so wurde im Jahre 1928 unter Beteiligung
deutschen Kapitals die Soie Artificielle de Vichy gegriindet,
die mit einer Tageskapazitit von 3 Tonnen ausgestattet wurde.
Dem Comptoir ist somit auch hier ein gefdhrlicher Konkurrent
erwechsen.

Schlieilich ist noch beziiglich der Nitrat-Seide ein
Vergleich anzustellen, die in Frankreich nur in sehr geringen
Mengen erzeugt wird. Es befassen sich mit diesem Ver-
fahren nur zwei Unternehmungen, die Soie d’Amiens und die
neugegriindete Soie de Lille, die zusammen bei einer ziemlich
unbedeutenden Produktion eine Leistungsfihigkeit von an-
niihernd vier Tonnen pro Tag aufweisen. Keines der beiden
Unternehmungen ist dem Comptoir angegliedert.

Wir fasser das unseren Erwégungen zu Grunde liegende
Zahlenmaterial in nachstehender Aufstellung zusammen, zu
der wir allerdings bemerken miissen, daf} es sich hier zufolge



	Einfluss der internationalen Usanzen für den Handel in roher Seide in Bezug auf die durch die europäischen Seidentrocknungs-Anstalten ausgeführten Untersuchungsmethoden und das neue Reglement der Seidentrocknungs-Anstalt Zürich

